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Erwägungen
E. 1
Im Strafverfahren vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland wurde der Beschwerdeführer am 29. Januar 2025 zur Hauptverhandlung vorgeladen. Die Vorladung, worin er auf die Erscheinungspflicht gemäss Art. 205 Abs. 1 StPO und die Säumnisfolgen gemäss Art. 356 Abs. 4 StPO hingewiesen wurde, wurde ihm am 4. Februar 2025 zugestellt. Am 25. Februar 2025 verfügte das Regionalgericht in Anwendung von Art. 356 Abs. 4 StPO , dass der Strafbefehl infolge Rückzugs der Einsprache in Rechtskraft erwachsen sei. Die dagegen gerichtete Beschwerde wies das Obergericht des Kantons Bern mit Beschluss vom 29. April 2025 ab, soweit es darauf eintrat. Das Ausstandsgesuch wurde ebenfalls abgewiesen. Der Beschwerdeführer wendet sich an das Bundesgericht. Er beantragt die Aufhebung des obergerichtlichen Beschlusses, die Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung und die Feststellung der Befangenheit des zuständigen Richters des Regionalgerichts.
E. 2
Rechtsschriften haben ein Begehren, d.h. einen Antrag, und deren Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten ( Art. 42 Abs. 1 BGG ). In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ). Die im bundesgerichtlichen Verfahren zulässigen Beschwerdegründe ergeben sich aus den Art. 95 ff. BGG . Das Bundesgericht prüft die Verletzung von Grundrechten einschliesslich von Willkür beim Sachverhalt nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde begründet worden ist ( Art. 106 Abs. 2 BGG ).
E. 3
Die Beschwerde wird diesen Anforderungen nicht gerecht. Im angefochtenen Beschluss legt die Vorinstanz dar, dass und weshalb sie eine Verhandlungsfähigkeit des Beschwerdeführers annimmt und von einem unentschuldigten Fernbleiben von der Hauptverhandlung ausgeht. Sie verwirft zudem den Vorwurf betreffend die angebliche Befangenheit des verfahrensleitenden Gerichtspräsidenten des Regionalgerichts. Ohne sich mit den vorinstanzlichen Erwägungen auch nur im Ansatz zu befassen, beschränkt sich der Beschwerdeführer vor Bundesgericht darauf, pauschal zu behaupten, seine Argumente seien nicht ernst genommen, seine Eingaben nicht korrekt berücksichtigt und die rechtlich relevanten Punkte schlicht übergangen worden. Dasselbe gilt, soweit er ohne jegliche Substanziierung einwendet, die Vorinstanz habe die Problematik der Befangenheit des verfahrensleitenden Gerichtspräsidenten des Regionalgerichts nicht ernsthaft geprüft bzw. seinen diesbezüglichen Einwand ignoriert. Aus seiner Kritik ergibt sich nicht, dass und inwiefern der angefochtene Beschluss willkürlich, verfassungswidrig oder sonst wie bundesrechtswidrig sein könnte. Dies ist auch der Fall, soweit er eine Verletzung des rechtlichen Gehörs rügt, weil der von ihm genannte Zeuge nicht vorgeladen worden sei; insofern verkennt er, dass der Inhalt des Strafbefehls bzw. dessen materielle Begründetheit - worauf die Vorinstanz richtig hinweist - nicht Streitgegenstand des Verfahrens ist. Die Beschwerde vermag den gesetzlichen Begründungsanforderungen von Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG offensichtlich nicht zu genügen.
E. 4
Auf die Beschwerde ist mangels einer tauglichen Begründung im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten. Ausgangsgemäss hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist infolge Aussichtslosigkeit abzuweisen ( Art. 64 Abs. 1 BGG ). Der finanziellen Lage des Beschwerdeführers ist mit herabgesetzten Gerichtskosten Rechnung zu tragen ( Art. 65 Abs. 2 BGG ). Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
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